
ANLAGE 4 zu Vermerk über die baurechtl. Zulässigkeit nach § 77 SächsBO

Neubau Justizvollzugsantalt Zwickau-Marienthal

Stellplatznachweis § 49 SächsBO

Anzahl 
Personen

Kfz-Stellplätze
davon 

Behinderten-
stellplätze

Fahrrad-
Abstellplätze

- 382 Bedienstete 
  davon zeitgleich (Überschneidung Schichten) 318

- Mitarbeiter Fremdbetriebe/ sonstige Externe 20

Zwischensumme 338 209 1 35

- Besucher 40 25 3 5

Anteil 62% Anteil 10%

Summe 378 234 40

davon behindertengerecht 4

Für den Stellplatzbedarf und den Bedarf an Abstellplätzen für Fahrräder sind grundsätzlich die Richtzahlen gemäß Nr. 
49.1.2 VwVSächsBO anzuwenden. In der zugehörigen Richtzahlentabelle keine mit dem Justizvollzug vergleichbare 
Nutzung aufgeführt, sodass es sich nicht um einen vergleichbaren Sonderfall i.S.v. Nr. 49.1.2.4 VwVSächsBO handelt. Auf 
Grund der Nutzungsspezifik „Justizvollzugsanstalt“ würde die Ermittlung nach dem Flächenschlüssel Nutzfläche ohnehin zu 
einem offensichtlichen Missverhältnis zum tatsächlichen Bedarf führen. 

Bemessungswert ist die Anzahl der Beschäftigten. Der Stellplatznachweis berücksichtigt ausgehend von der Lage im 
Stadtgebiet und dem Personalprofil der JVA (rd. 40% Bedienstete aus Thüringen) eine Verschiebung des Bedarfs an 
Fahrradstellplätzen hin zu Kfz-Stellplätzen.  
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